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STADT WALDENBUCH 
Landkreis Böblingen 

 
GEBÜHRENORDNUNG  

FÜR DIE VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE 
vom 23.02.2010 

 
Die Gebühren für die Verlässliche Grundschule betragen ab 01.09.2010: 
 
1. Laufende Betreuung ohne Ferienbetreuung, einkommensabhängig, 

monatlich, August gebührenfrei 
 

FAMILIENEINKOMMEN 

pro Monat 
1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 oder mehr 

Kinder 

 bis 1.000 € 36,00 € 22,50 € 14,00 € 0,00 € 

 bis 1.500 € 44,00 € 30,50 € 22,50 € 15,00 € 

 bis 2.000 € 55,00 € 37,00 € 31,50 € 21,00 € 

 bis 2.500 € 62,00 € 46,00 € 38,50 € 26,00 € 

 bis 3.000 € 70,50 € 55,00 € 47,50 € 31,00 € 

 bis 3.500 € 81,50 € 62,00 € 55,00 € 35,00 € 

 bis 4.000 € 88,00 € 68,00 € 59,50 € 38,50 € 

 bis 5.500 € 99,50 € 78,50 € 68,00 € 44,50 € 

 bis 7.000 € 122,00 € 94,00 € 81,50 € 55,00 € 

 über 7.000 € 148,00 € 116,00 € 98,00 € 66,00 € 
 

Die Tagesgebühr beträgt ein Fünftel der genannten Sätze. Die Mindestbetreuungszeit 
beträgt 2 Wochentage. 
 
Maßgebend für die Ermittlung des Familieneinkommens sind die 
Bruttoeinkünfte nach § 2 Abs. 2 Einkommenssteuergesetz. Bei Personen, die in 
eheähnlicher Gemeinschaft leben, wird das Einkommen wie bei Ehegatten errechnet. 
Es gelten die Einkünfte des Jahres, das dem Beginn des Schuljahres vorausgeht. Zur 
Ermittlung des maßgebenden Monatseinkommen wird der Gesamtbetrag durch 12 
geteilt. 
Wurden die Einkünfte nicht während des ganzen Jahres erzielt, ist eine Umrechnung 
auf Monate vorzunehmen. 
Wurden keine Einkünfte im Vorjahr erzielt, ist das Monatseinkommen des 
Veranlagungsjahres zugrunde zu legen. 
Unterhaltsleistungen des nicht erziehenden Elternteils sind den Einkünften 
anzurechnen. 
 

2. Für die Mittagstischbetreuung der Grundschüler an Schulnachmittagen von 12.00 – 
13.30 Uhr wird eine einkommensunabhängige Gebühr von 6,50 Euro pro Monat (ohne 
Mittagessen) berechnet. Der August ist gebührenfrei. 

3. Für die Betreuung von Ganztagesgrundschüler von 7.30 Uhr – 8.30 Uhr und Freitags bis 
13.30 Uhr wird eine Monatsgebühr von 39,00 € berechnet. Der August ist gebührenfrei. 

4. Für die wochenweise zu buchende Ferienbetreuung wird ein Tagesbetrag von 10 €       
( 7.30 – 13.30 €) bzw. 15 € (7.30 Uhr – 16.00 Uhr für Ganztagesschüler) berechnet. 

 
Waldenbuch, den  
 
gez. Lutz,  Bürgermeister 
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